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(54) Markisentuch

(57) Bei einem Markisentuch (1) bestehend aus
einer Mehrzahl miteinander verbundener Stoffbahnen
(2) ist zur Vermeidung einer Stoffdickenerhöhung im
Nahtbereich (3) vorgesehen, daß die aus im wesentli-
chen senkrecht zueinander verlaufenden Schuß- und
Kettfäden (6; 5) gewebten Stoffbahnen (2a, 2b) im
Bereich ihrer Längs-Außenränder (7a, 7b) frei vorste-
hende Schußfäden (6) aufweisen und derart aneinan-
dergefügt werden, daß die Schußfäden (6)
benachbarter Stoffbahnen miteinander verzahnt und
dann verklebt bzw. verschweißt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf ein Markisen-
tuch bestehend aus einer Mehrzahl miteinander ver-
bundener Stoffbahnen.
[0002] Tücher für Markisen werden üblicherweise
aus Stoffbahnen von 120 cm Breite hergestellt. Dabei
werden jeweils zwei aneinander angrenzende Stoffbah-
nen im Randbereich übereinandergelegt und in der
Regel mit einer doppelten Naht miteinander verbunden.
[0003] Dieses bekannte Verfahren weist den Vorteil
einer hohen Produktivität auf, ist jedoch mit dem Nach-
teil behaftet, daß im Nahtbereich sich die effektive Dicke
der Stoffbahn verdoppelt, wodurch der Wickeldurch-
messer auf der Tuchwelle bei aufgewickelten Markisen-
tuch in diesen Bereichen vergrößert wird. Dies führt zu
einem sogenannten Tannenbaum-Effekt, indem sich im
Tuch aufgrund unterschiedlich langer Wickelwege im
Bereich der Nähte bzw. im Bereich der dazwischen lie-
genden nahtfreien Stoffbahnen Falten aufbauen.
[0004] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein Markisentuch zu schaffen, wel-
ches einerseits wirtschaftlich herstellbar ist und ande-
rerseits das Problem einer vergrößerten Tuchdicke im
Nahtbereich vermeidet.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
dadurch gelöst, daß Stoffbahnen, die aus im wesentli-
chen senkrecht zueinander verlaufenden Schuß- und
Kettfäden gewebt sind und im Bereich ihrer Längs-
Außenränder frei vorstehende Schußfäden aufweisen,
derart aneinander gefügt werden, daß die Schußfäden
benachbarter Stoffbahnen miteinander verzahnt und
dann verklebt werden.
[0006] Die Verklebung erfolgt vorzugsweise mit
Hilfe eines Klebstoffes, wobei aufgrund der großen
Oberfläche, die für die Verklebung zur Verfügung steht,
eine besonders haltbare Klebeverbindung erzielt wird.
[0007] Bei hierfür geeigneten Fäden kann auch
eine Verklebung über Ultraschallschweißen o. dgl.
bewerkstelligt werden.
[0008] In jedem Fall ist eine haltbare Verbindung
gewährleistet und wird eine Dickenerhöhung im Verbin-
dungsbereich vermieden.
[0009] Bei Verwendung von Markisenbahnen, die
aus Schmelzfäden aufgebaut sind oder Schmelzfäden
enthalten, ist auch eine Verklebung über ein Verschmel-
zen dieser Fäden möglich.
[0010] Auf den Fügebereich der Kettfäden kann
nach oben bzw. außen eine als Witterungsschutz wir-
kende Abdeckung in Form einer Folie, eines dünnen
Stoffes o. dgl. aufgebracht werden.
[0011] Nachfolgend wird die Erfindung anhand
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung
mit der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Aufsicht auf ein herkömmliches, aus
mehreren Bahnen zusammengenähtes Mar-
kisentuch,

Fig. 2 einen Schnitt längs der Linie II-II in Fig. 1 und

Fig. 3 eine schematische, ausschnittsweise Auf-
sicht auf die erfindungsgemäße Verbindung
zweier aneinanderstoßender Tuchbahnen.

[0012] Ein in Figur 1 dargestelltes Markisentuch 1
besteht aus drei Stoffbahnen 2, welche einen Überlap-
pungsbereich 3 aufweisen, d. h. einen Bereich, in wel-
chem ihre Ränder übereinanderliegen, und sind in
diesem Überlappungsbereich 3 mit Hilfe einer Doppel-
naht 4 verbunden.
[0013] In den Überlappungsbereichen 3, wo die
Tuchbahnen 2 übereinander liegen, verdoppelt sich -
wie in Fig. 2 erkennbar - die effektive Dicke des Marki-
sentuches 1, so daß über die Breite gesehen das Mar-
kisentuch praktisch eine ungleichmäßige Dicke
aufweist, was sich beim Aufwickeln des Markisentuches
in der erwähnten Weise nachteilig bemerkbar macht.
[0014] In Figur 3 ist schematisch der Rand- und
Verbindungsbereich zweier in erfindungsgemäßer
Weise zu verbindender Tuchbahnen 2a und 2b darge-
stellt.
[0015] Jede Tuchbahn 2a, 2b besteht in an sich
bekannter Weise aus einer Mehrzahl von Schußfäden 6
und hierzu senkrecht verlaufender Kettfäden 5, wobei
die Schußfäden 6 über den durch einen Kettfaden gebil-
deten Rand 7a bzw. 7b der Bahnen 2a bzw. 2b hinaus-
stehende Enden 8a bzw. 8b aufweisen, und wobei dafür
Sorge getragen ist, daß diese Enden 8a, 8b miteinander
verzahnt sind.
[0016] Ausgehend von diesem Zustand werden die
Enden 8a, 8b entweder mit einer Leimspur versehen
und verleimt oder durch Ultraschallschweißen oder ein
ähnliches Verfahren miteinander verbunden, wobei
durch die einzelnen freien Schußfadenenden 8a, 8b
eine sehr große, für eine haltbare Verbindung zur Verfü-
gung stehende Oberfläche bereitgestellt wird.

Patentansprüche

1. Markisentuch (1) bestehend aus einer Mehrzahl
miteinander verbundener Stoffbahnen (2), dadurch
gekennzeichnet, daß die aus im wesentlichen
senkrecht zueinander verlaufenden Schuß- und
Kettfäden (6; 5) gewebten Stoffbahnen (2a, 2b) im
Bereich ihrer Längs-Außenränder (7a, 7b) frei vor-
stehende Schußfäden (6) aufweisen und derart
aneinandergefügt werden, daß die Schußfäden (6)
benachbarter Stoffbahnen miteinander verzahnt
und verklebt sind.

2. Markisentuch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verklebung mittels eines Kleb-
stoffes erfolgt.

3. Markisentuch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verklebung durch Ultraschall-
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schweißen o. dgl. bewerkstelligt wird.

4. Markisentuch nach Anspruch 1, wobei die Stoff-
bahnen (2) Schmelzfasern aufweisen, dadurch
gekennzeichnet, daß die Stoffbahnen (2a, 2b)
durch Verschmelzen der Schmelzfasern verklebt
sind.

5. Markisentuch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Fügebereich der Schußfäden (6)
mit einem Folienstreifen oder Streifen aus dünnem
Stoff o. dgl. zur Außen- bzw. Oberseite hin abge-
deckt ist.
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